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§  1 Einleitung

Die transplantationsmedizinische Behandlung hat für die betroffenen Patienten 
existenzielle Bedeutung. Im Gefolge von irreversiblen Schädigungen oder Er-
krankungen lebenswichtiger Organe besteht für die Patienten oftmals ihre letz-
te Überlebenschance in der rechtzeitigen Zuteilung und erfolgreichen Übertra-
gung eines gespendeten Ersatzorgans.1 In dieser Situation legen die betroffenen 
Personen ihr Rechtsgut Leben in die Hände des behandelnden Transplantati-
onszentrums, dem dadurch notgedrungen besonderes Vertrauen entgegenbracht 
wird. In der Transplantationsmedizin gewinnt die ärztliche Behandlung somit 
über ihr spezifisches Vertrauensverhältnis2 eine herausragende Bedeutung. Da-
bei setzen die Patienten ihr besonderes Vertrauen auf Wiederherstelllung von 
Gesundheit und Wohlergehen3 in die jeweiligen Behandlungsträger, welche ih-
rerseits darauf vertrauen, den Patienten auf der Grundlage medizin-theoreti-
scher Kenntnisse und praktischen Erfahrungswissens behandeln zu können.4

Die transplantationsmedizinische Behandlung unterscheidet sich von einem 
üblichen Arzt-Patient-Verhältnis nicht zuletzt dadurch, dass die erfolgreiche 
Therapie in erster Linie von der rechtzeitigen Zuteilung eines Spenderorgans 
abhängt. Neben dem Transplantationseingriff selbst und dem postoperativen 
Risiko immunologischer Abstoßungsreaktionen5 stellt die Vermittlung eines 
kompatiblen Organs vor dem Hintergrund des bereits Jahrzehnte andauernden 
Mangels an postmortal gespendeten Organen regelmäßig die größte Hürde für 
den Heilungsprozess der Patienten dar.

Die Transplantationsmedizin ist damit zu einem Paradebeispiel für die Ver-
waltung und Verteilung knapper Ressourcen in der Gesundheitsversorgung ge-
worden6, welche vor dem Hintergrund lebensgefährlicher Erkrankungen eine 

1 Söffker/Komm/Kluge, Med Klin Intensivmed Notfmed 2014, 396, 396.
2 BVerfG, Beschluss v. 25.7.1979 = NJW 1979, 1925, 1930. Vgl. allg. Deutsch/Spickhoff, 

Medizinrecht, Rn.  17; Haverkate, in: Häfner, Gesundheit – unser höchstes Gut?, 119, 124; 
Katzenmeier, Arzthaftung, S.  5 ff.; Schneider, Neue Behandlungsmethoden im Arzthaf-
tungsrecht, S.  9.

3 Vgl. Deutsch, in: Spickhoff, TPG, Einl. Rn.  16.
4 Laufs, in: Laufs/Kern, Handbuch des Arztrechts, §  1 Rn.  13.
5 Vgl. Oduncu, in: Schroth/König/Gutmann/Oduncu, TPG, Einl. Rn.  34.
6 Bader, Organmangel und Organverteilung, S.  1 f.; Haverkate, in: Häfner, Gesundheit – 

unser höchstes Gut?, 119, 125; Höfling, JZ 2007, 481, 481.



4 §  1 Einleitung

außerordentliche Grundrechtsrelevanz aufweist. Seit Beginn des einheitlichen 
Organspende- und -vermittlungsverfahrens steht nicht annähernd die notwendi-
ge Zahl an transplantationsfähigen Organen zur Verfügung, was hauptsächlich 
daran liegt, dass die nach einem irreversiblen Hirntod potentiell für eine Organ-
übertragung in Betracht kommenden Organe aufgrund juristischer Hemmnisse 
nicht für eine postmortale Organspende gewonnen werden können.7

Zu dieser ohnehin schon schwierigen Situation im deutschen Transplantati-
onsrecht gesellte sich in den letzten Jahren ein erheblicher Vertrauensverlust in 
der Bevölkerung hinzu, welcher durch die bekannt gewordenen Manipulationen 
beim Ranking der Patienten auf den vermittlungsrelevanten Wartelisten ge-
nährt wurde.8 Damit sind vor allem die Vorgänge an mehreren deutschen Uni-
versitätskliniken9 angesprochen, bei denen die verantwortlichen Ärzte vorsätz-
lich eine erheblich schlechtere Einstufung des Gesundheitszustandes ihrer Pati-
enten und damit einen höheren Dringlichkeitsstatus10 an die internationale 
Organvermittlungsstelle Eurotransplant weiterleiteten, sodass sich die Chancen 
auf eine erfolgreiche Organzuteilung signifikant erhöhten. Darüber hinaus wur-
den Vorwürfe erhoben, wonach die behandelnden Ärzte kontraindizierende Tat-
bestände der von der Bundesärztekammer erlassenen Vermittlungsrichtlinien 
ignoriert hätten, sodass Patienten regelwidrig bei der Organvermittlung berück-
sichtigt worden seien.11 Als Reaktion auf die bekannt gewordenen und medial 
aufgegriffenen Skandale kam es in den letzten Jahren zu einem dramatischen 
Einbruch bei der Anzahl an verfügbaren Organspendern, welche schließlich ei-
nen neuen historischen Tiefstand erreichte.12 Die Problematik der Organknapp-
heit in der Transplantationsmedizin und das sich hieraus ergebende Verteilungs-
problem haben sich infolgedessen noch einmal in erheblichem Maße verschärft.

7 Vgl. Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO), Jahresbericht 2015, S.  44 ff.; aus-
führlicher zu diesem Befund unter Glp. §  2 II. f.

8 Vgl. Höfling/Lang, NJW 2014, 3398, 3398.
9 Vgl. Universitätsklinikum (U.K.) Göttingen: Nefzger, in: FAZ v. 5.5.2015, abrufbar un-

ter: http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/im-organspende-prozess-in-goet 
tingen-steht-das-system-mit-vor-gericht-13576624.html, zuletzt am 20.9.2015; U.K. Heidel-
berg: Berndt, in: SZ v. 15.10.2015, abrufbar unter: http://www.sueddeutsche.de/gesund 
heit/-skandal-um-herztransplantationen-weitet-sich-aus-1.2694599, zuletzt am 20.9.2016; 
U.K. München: Berndt, in: SZ v. 13.11.2015, abrufbar unter: http://www.sueddeutsche.de/
muenchen/klinikum-grosshadern-aerzte-tricksten-bei-lungen-trans-plantationen-1.273 
6001, zuletzt am 20.9.2016; U.K. Regensburg: Berndt, in: SZ v. 22.3.2013, abrufbar unter: 
http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/organspende-skandal-in-regensburg-als-aerzte-be 
sonders-freigiebig-mit-lebern-waren-1.1630759, zuletzt am 20.9.2016.

10 Vgl. LG Göttingen, Urteil v. 6.5.2015 – 6 Ks 4/13; OLG Braunschweig, Beschluss v. 
20.3.2013 – Ws 49/13 = BeckRS 2013, 12038.

11 Vgl. LG Göttingen, Urteil v. 6.5.2015 – 6 Ks 4/13.
12 Eurotransplant, Annual Report 2015, S.  41.
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I. Recht der Organvermittlungen als gesetzgeberische 
Herausforderung

Bei jedem Mangelzustand stellt sich zwangsläufig die Frage, nach welchen Kri-
terien, durch welchen Entscheidungsträger und an welchen Empfänger die 
knappe Ressource verteilt werden soll. Auf dem Gebiet der Organentnahmen 
und Organverteilung gehört die medizinisch sinnvolle und „gerechte“ Vermitt-
lung13 der entnommenen Organe zu den schwierigsten Fragestellungen, welche 
der transplantationsrechtliche Regelungskomplex aufweist.

Die Verteilung einer nicht ausreichenden Zahl an Organen ist für den einzel-
nen Patienten eine Frage von Leben und Tod.14 Insoweit zielt das System der 
Organvermittlung auf das vom BVerfG15 als „Höchstwert der Verfassung“ und 
„Basisgrundrecht“ bezeichnete Rechtsgut Leben aus Art.  2 Abs.  2 S.  1 GG und 
erhöht den „Legitimationsdruck“16 des Rechts der Organvermittlung in beson-
derem Maße. Nicht zuletzt deshalb stellte das gesetzlich ungeregelte Gebiet der 
Transplantationsmedizin über mehrere Jahrzehnte hinweg eines der „drän-
gendsten rechts- und gesundheitspolitischen Reformvorhaben der Nachkriegs-
zeit“17 dar.

Während in den 50er und 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts die Ent-
nahme und Verteilung von Geweben und Organen in den jeweils explantieren-
den Krankenhäusern vor Ort erfolgte, etablierte sich erst ab dem Jahr 1969 
durch die Gründung der Stiftung Eurotransplant, welche in der niederländi-
schen Universitätsstadt Leiden ansässig ist, ein zumindest in Teilen institutiona-
lisiertes Vermittlungsverfahren.18 Im Gegensatz zum heutigen Verfahrensstan-
dard des Transplantationsgesetzes gab es seinerzeit noch keine klaren Kompe-
tenzzuweisungen an Eurotransplant, sondern vielmehr eine „zweigleisige 
Organisationsstruktur“.19 In deren Rahmen bestand für das örtliche Transplan-
tationszentrum die Wahl zwischen einer Zentralvermittlung durch Eurotrans-
plant oder einer lokalen Verteilung (sog. „lokaler Selbstbehalt“), welche über 
eigenständige Wartelisten und selbst definierte Verteilungskriterien vonstatten 

13 Als gesetzgeberischer Erwägungsgrund liegt die „gerechte“ Organzuteilung auch dem 
TPG zugrunde, vgl. BT-Drs. 13/4355, S.  14. Zur Frage der gerechten Organzuteilung als ein 
von medizinischen Befunden losgelöstes Allokationskriterium vgl. die Ausführungen unter 
Glp. §  3 III.2.c).bb).(2) sowie Bader, Organmangel und Organverteilung, S.  102 ff.

14 Junghanns, Verteilungsgerechtigkeit in der Transplantationsmedizin, S.  2
15 BVerfG, Urteil v. 25.2.1975 – 1 BvF 1–6/74 = NJW 1975, 573, 575.
16 Middel/Scholz, in: Spickhoff, Medizinrecht, TPG, Vorb. Rn.  1.
17 König, in: Schroth/König/Gutmann/Oduncu, TPG, Einl. Rn.  1.
18 Bader, Organmangel und Organverteilung, S.  80.
19 Junghanns, Verteilungsgerechtigkeit, S.  7.
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ging.20 Als Ordnungsrahmen des lokalen Selbstbehalts diente der sog. Trans-
plantationskodex21, welcher im Jahre 1987 auf der Grundlage einer von den 
Transplantationszentren verfassten Selbstverpflichtung eingeführt wurde und 
die wichtigsten medizinischen, juristischen und ethischen Grundsätze zusam-
menfasste.22

Dieses Vorgehen änderte sich nach mehreren gescheiterten Länderinitiati-
ven23 erst mit In-Kraft-Treten des heutigen Transplantationsgesetzes24 am 
1.12.1997, welches nunmehr eine zentrale und einheitliche Erfassung, Entnah-
me, Verteilung und Übertragung der Organe festlegt. Durch das TPG sollte vor 
allem ein klarer Rechts- und Handlungsrahmen für die am Vermittlungs- und 
Transplantationsprozess beteiligten Stellen geschaffen und die Anzahl an Or-
ganspendern durch ein wertungsgerechtes System sowie eine zivil- und straf-
rechtliche Absicherung von Organspenden und -entnahmen25 gesteigert wer-
den.26 Die letztere Erwägung fand durch eine Gesetzesänderung im Jahre 201227 
in §  1 Abs.  1 S.  1 TPG explizit Eingang in den Gesetzestext, wonach es das Ziel 
des Gesetzes ist, die Bereitschaft zur Organspende innerhalb der in Deutsch-
land lebenden Bevölkerung zu fördern.

In den Regelungsbereich des TPG fallen unter anderem die Feststellung des 
Hirntodes, die Voraussetzungen der postmortalen Organspende, die Wertent-
scheidung zugunsten der Subsidiarität der Lebendspende und die diesbezügli-
chen Voraussetzungen, insbesondere die Freiwilligkeit und Unentgeltlichkeit 
der Organspende, sowie das strikte Verbot des Organhandels.28 Zudem soll das 
TPG im Gegensatz zum früheren Prinzip des lokalen Selbstbehalts die Einheit-
lichkeit der Organverteilung sowie die damit einhergehende Chancengerechtig-
keit und Chancengleichheit der Patienten durch die einheitliche Warteliste nach 
§  12 Abs.  3 S.  2 TPG sicherstellen.29 Die konkrete Ausgestaltung der gesetzge-

20 Bader, Organmangel und Organverteilung, S.  80 f.; Junghanns, Verteilungsgerechtig-
keit, S.  7.

21 Transplantationskodex der Deutschen Transplantationsgesellschaft e.V. (DTG), in der 
Fassung von 2013, abrufbar unter: http://d-t-g-online.de/index.php/ueber-uns/transplantati-
onskodex, zuletzt am 20.9.2016.

22 Middel/Scholz, in: Spickhoff, TPG, Medizinrecht, Vorb. Rn.  4; Ulsenheimer, in: Laufs/
Kern, Handbuch des Arztrechts, §  131 Rn.  2.

23 Vgl. Ulsenheimer, in: Laufs/Kern, Handbuch des Arztrechts, §  131 Rn.  2.
24 Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen (Transplantations-

gesetz - TPG), i.F.d. Bekanntmachung v. 5.11.1997, BGBl.  I S.  2631 ff.
25 Ulsenheimer, in: Laufs/Kern, Handbuch des Arztrechts, §  131 Rn.  4.
26 BT-Drs. 13/8017, S.  26; König, in: Schroth/König/Gutmann/Oduncu, TPG, Einl. Rn.  1; 

Middel/Scholz, in: Spickhoff, Medizinrecht, TPG, Vorb. Rn.  2.
27 Gesetz zur Regelung der Entscheidungslösung im Transplantationsgesetz i.F.d. Be-

kanntmachung v. 12.7.2012, BGBl.  I S.  1504.
28 Middel/Scholz, in: Spickhoff, TPG, Vorb. Rn.  2.
29 Middel/Scholz, in: Spickhoff, TPG, Vorb. Rn.  2.
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berischen „Regulierung“ sowie einzelne Wertentscheidungen des Gesetzgebers 
stießen von Anfang an auf rechtspolitische und verfassungsrechtliche Kritik, 
die in uneingeschränkter Form bis heute aufrechterhalten wird.30

Besonderer Aufmerksamkeit kommt in diesem Zusammenhang sowohl der 
rechtspolitisch umstrittenen erweiterten Zustimmungslösung31 nach den §§  3, 4 
TPG als auch der verfassungsrechtlichen Diskussion über das Regelungssystem 
der Verteilungskriterien (sog. „Allokationskriterien“) zu. Gerade letzteres ge-
hört aufgrund der Unbestimmtheit der Kriterien, der an die Bundesärztekam-
mer delegierten Konkretisierung und einzelner weiterer inhaltlicher Bestim-
mungen zu den umstrittensten, problematischsten und „fragwürdigsten“32 Re-
gelungen des gesamten Medizinrechts.33 Die Subsidiarität und rechtspolitische 
Begründung des paternalistischen Verbots der uneingeschränkten Lebend-
organspende stießen ebenfalls auf scharfe Kritik34, welche im Hinblick auf den 
sich verschärfenden Organmangel in Zukunft wohl weiter zunehmen wird.

In der Transplantationsmedizin treffen Verteilungs- und Rationierungskon-
flikte auf elementare Rechtsgüter der Staatsbürger. Dabei liegt es auf der Hand, 
dass sich eine gesetzgeberische Lösung dieses Spannungsverhältnisses immer 
am Maßstab des Verfassungsrechts und der Gerechtigkeitsanschauungen der 
Bevölkerung orientieren muss. Gerade der Gerechtigkeitsaspekt spielt insofern 
eine keinesfalls untergeordnete Rolle, als eine höhere Bereitschaft zur Organ-
spende nur durch ein rechtspolitisch überzeugendes System erreicht werden 
kann. Damit steht der Gesetzgeber vor der Herausforderung, die Verteilung der 
Organe als Lebenschancen der Patienten nach objektiven, nachvollziehbaren 
und in den Augen der Bürger transparenten Kriterien zu ordnen.35 Hierzu be-
darf es eines Ausgleichs zwischen den Verteilungsinteressen der Patienten ei-
nerseits und des Persönlichkeitsrechts der potentiellen Organempfänger ande-
rerseits, welches vor Diskriminierungen sowie Eingriffen durch Dritte in die 
Chancengleichheit und Verteilungsgerechtigkeit schützen soll.36 Aus der enor-
men Grundrechtsrelevanz der Allokationsentscheidungen folgt bereits, dass die 

30 Ausführlich unter Glp. §  3 II. f.
31 Die zum Teil als „Entscheidungslösung“ titulierte Gesetzgebungsänderung 2012 mit 

Informationsanstrengungen der Krankenhassen hinsichtlich einer Entscheidung über die Zu-
stimmung zu Organspenden brachte keine neuen Voraussetzungen für die Organspende mit 
sich.

32 Bader, Organmangel und Organvermittlung, S.  173 f.; Höfling, in: Höfling, TPG, §  16 
Rn.  1; zustimmend Gutmann, in: Schroth/König/Gutmann/Oduncu, TPG, §  16 Rn.  1.

33 Vgl. Lang, MedR 2005, 269, 269 ff.
34 Vgl. Gutmann, Für ein neues Transplantationsgesetz, S.  78 ff.; Norba, Rechtsfragen der 

Transplantationsmedizin, S.  211 f.; Schroth, in: Duttge/Dochow et al., Recht am Krankenbett, 
1, 4.

35 Ach/Anderheiden/Quante, Ethik der Organtransplantation, S.  185.
36 Vgl. Middel/Scholz, in: Spickhoff, Medizinrecht, TPG, Vorb. Rn.  2.
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Materie der Verteilung postmortal gespendeter Organe nur auf der Grundlage 
einer ausreichenden demokratischen Legitimation vernünftig geregelt werden 
kann. Schlussendlich kann sich die Frage, wie eine Mangelverwaltung in Anse-
hung der hervorgehobenen Rechtsgüter rational, gerecht und angemessen zu 
regeln ist, nicht allein auf medizinische Erkenntnisse stützen.37 Wie im Folgen-
den zu zeigen ist, bedarf es vielmehr bei den Kriterien, welche nicht nur techni-
scher, sondern vorwiegend normativer Natur sind, einer grundsätzlichen Wert-
entscheidung des Gesetzgebers.

Ob das derzeitige System der Organvermittlung diesen Ansprüchen genügt, 
wurde in der Literatur zwar bereits mehrfach untersucht, bleibt im Ergebnis je-
doch weiterhin umstritten.38 Darüber hinaus ist noch weitgehend ungeklärt, wie 
sich die Erkenntnisse der verfassungs- und auch strafrechtlichen Diskussion auf 
die zivilrechtlichen Beziehungen zwischen den Transplantationszentren und 
den einzelnen Patienten auswirken.

Die Mitwirkungspflichten der Transplantationszentren, insbesondere bei der 
Aufnahme der Patienten in die Warteliste, sind dabei von einer tiefen Rechtsun-
sicherheit geprägt. Die Fragen, wie zentrale Wertungskriterien im Einzelfall 
auszulegen sind, wann ein Patient in eine Warteliste aufgenommen werden darf 
und ob entgegenstehende Festsetzungen der Bundesärztekammer im Zweifel 
ignoriert werden müssen, stehen beispielhaft für den gesamten Regelungskom-
plex der derzeitigen Organvermittlung und können für die zivilrechtlichen Ver-
hältnisse zwischen Behandlungsträger und Patient nicht folgenlos bleiben. Für 
diejenigen Patienten, die bei entsprechender medizinischer Indikation als poten-
tielle Organempfänger in Betracht kommen, sind die Kriterien für die Aufnah-
me in eine Warteliste somit in ungewöhnlichem Maße von rechtlichen Wertun-
gen abhängig39, die durch die Gesetzeslektüre allein von den behandelnden 
Ärzten nicht abgrenzungssicher bestimmt werden können.

Der Arzt soll sich grundsätzlich an den Patienteninteressen orientieren, die 
im Mittelpunkt der ärztlichen Behandlungspflichten stehen, was als sog. patien-
tenzentrierte Therapie bezeichnet wird.40 In einer Thematik, welche die genuine 
Verteilungs- und Gleichbehandlungsinteressen der Gesamtheit aller Patienten 
betrifft, ist der Gesetzgeber jedoch gehalten, diese Zentrierung in einen tragba-

37 Vgl. Gutmann, in: Schroth/König/Gutmann/Oduncu, TPG, Vorb. §  12 Rn.  4; Haverka-
te, in: Häfner, Gesundheit – unser höchstes Gut?, 119, 126; Höfling, in: Höfling, TPG, §  16 
Rn.  1.

38 Vgl. etwa die monographischen Untersuchungen bei Norba, Rechtsfragen der Trans-
plantationsmedizin, S.  195 ff.; Bader, Organmangel und Organverteilung, S.  173 ff., 291 ff.; 
Mohammadi-Kangarani, Dir Richtlinien der Organverteilung im TPG – verfassungsgemäß?, 
S.  99 ff.; Schneider, Verfassungsmäßigkeit des Rechts der Organallokation, S.  33 ff.

39 Vgl. Opper, Die gerechte und rechtmäßige Verteilung knapper Organe, S.  29
40 Söffker/Komm/Kluge, Med Klin Intensivmed Notfmed 2014, 396, 396.
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ren Gemeinwohlausgleich zu bringen. Wie sich die offensichtlich beispiellose 
Rechtsunsicherheit bei den Vermittlungskriterien auf die zivilrechtlichen Bezie-
hungen zwischen Arzt und Patient auswirkt, wird spätestens nach der straf-
rechtlichen Aufarbeitung der in jüngster Zeit publik gewordenen Organspen-
deskandale an Bedeutung gewinnen. Auch in zivilrechtlicher Hinsicht stellt sich 
die Frage, welche Konsequenzen für die Beteiligten daraus erwachsen, dass der 
Gesetzgeber nicht selbst rechtssicher vorgegeben hat, „wer sterben soll, wenn 
nicht alle leben können“ 41.

II. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands  
und Gang der Betrachtung

An diese zentrale Problemstellung des Transplantations- und Medizinrechts 
knüpft die vorliegende Untersuchung an. Sie soll, auf dem bisherigen wissen-
schaftlichen Stand der juristischen Erkenntnisse aufbauend, neben der verfas-
sungsrechtlichen Diskussion um die Defizite der Regelungssystematik der 
§§  10, 12 und 16 TPG vor allem der Frage nach den zivilrechtlichen Konsequen-
zen der verfassungsrechtlichen Erkenntnisse nachgehen. Von besonderer Be-
deutung sind in diesem Zusammenhang die vertragsrechtlichen Beziehungen 
der transplantationsrechtlichen Akteure untereinander sowie die sich daran an-
schließenden Haftungsfragen. Zudem soll auf die Verortung der Vermutungsre-
gel des §  16 Abs.  1 S.  2 TPG in der Dogmatik des neuen Behandlungsvertrags-
rechts der §§  630a ff. BGB sowie auf die Rechtsnatur der vermittlungsrelevan-
ten Entscheidungen der Transplantationszentren und Eurotransplants einge - 
gangen und die sich hieraus ergebenden Problemstellungen untersucht werden. 
Die Frage nach dem Primärrechtsschutz und den direkt gegen Eurotransplant 
gerichteten Ansprüchen sind dagegen nicht Hauptschwerpunkt der vorliegen-
den Arbeit. Im Vordergrund steht vielmehr die Einordnung des Transplantati-
onsrechts in das System der Arzthaftung, wonach vor allem den Rechtsbezie-
hungen zwischen den Transplantationszentren und den Patienten eine besonde-
re Bedeutung zukommt.

Entsprechend dieser Zielsetzung gliedert sich die vorliegende Arbeit. Nach 
einer Erläuterung der grundlegenden transplantationsrechtlichen und -medizi-
nischen Termini sowie einer quantitativen Analyse der derzeitigen Transplanta-
tionspraxis (§  2) soll der aktuelle transplantationsrechtliche Rechts- und Orga-
nisationsrahmen analysiert werden (§  3). Hierbei ist einerseits auf den geltenden 

41 Bader, Organmangel und Organverteilung, S.  2; Gutmann, in: Schroth/König/Gut-
mann/Oduncu, TPG, Vorb. §  12 Rn.  1; ähnlich Junghanns, Verteilungsgerechtigkeit in der 
Transplantationsmedizin, S.  2: „Entscheidung über Leben und Tod“.
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transplantationsrechtlichen Verfahrensablauf sowie die dogmatische Verortung 
der Richtlinien nach §  16 Abs.  1 S.  1 Nr.  2 und 5 TPG sowie andererseits auf die 
Verfassungsmäßigkeit des derzeitigen Rechts der Organallokation und den zu-
grunde liegenden Allokationskriterien einzugehen.

Nach einer Übersicht über das bürgerlich-rechtliche Behandlungsvertrags-
recht aus transplantationsrechtlicher Sicht und den einzelnen Vertragsbeziehun-
gen soll die Einordnung der verschiedenen vermittlungsrelevanten Pflichten 
nach öffentlichem oder bürgerlichem Recht thematisiert werden (§  4). Hieran 
schließt sich die Untersuchung des medizinischen Standards in der heutigen 
Transplantationsmedizin (§  5) an, wobei insbesondere dessen Ermittlung und 
Bedeutung im Zusammenhang mit den Richtlinien der Bundesärztekammer 
eruiert werden sollen.

Die angesprochenen Problemkreise, welche sich maßgeblich aus einem Zu-
sammenspiel von Transplantations-, Verfassungs- und Behandlungsvertrags-
recht ergeben, sollen sodann in einer fallgruppensystematischen Betrachtungs-
weise haftungsrechtlich untersucht werden (§  6). In diesem Zusammenhang 
wird insbesondere auf die Frage nach einer verschuldensrelevanten Richtig-
keitsgewähr der transplantationsrechtlichen Richtlinien sowie einer zivilrechtli-
chen Betrachtung der öffentlich thematisierten „Organspendeskandale“ einge-
gangen.

Die Arbeit schließt mit einem Blick auf die wesentlichen Erkenntnisse der 
vorliegenden Untersuchung (§  7).



§  2 Begriffsbestimmung und Bestandsaufnahme

Seit der ersten Herztransplantation im Jahre 1967 ist die Transplantationsmedi-
zin wie kein anderer medizinischer Fachbereich zum Sinnbild für den wissen-
schaftlichen Fortschritt in einer hoch entwickelten, gesundheitlich orientierten 
Gesellschaft geworden.1 Durch die in den letzten Jahrzehnten vollzogenen Ent-
wicklungen auf immunologischem und molekularbiologischem Gebiet wurde es 
möglich, das Leben tausender Patienten zu retten. Allerdings sind dem Erfolg 
dieser Errungenschaften durch einen chronischen Mangel an transplantations-
fähigen Organen in erheblichem Maße Grenzen gesetzt, sodass nicht jedem po-
tentiellen Organempfänger auch tatsächlich ein Organ zugeteilt werden kann.

Diese Gegebenheiten prägen das Transplantationsrecht in seiner derzeitigen 
Form und sind für das Verständnis der geltenden Allokationsregeln von elemen-
tarer Bedeutung. Vor diesem Hintergrund soll zunächst der Begriff der Organ-
transplantation erläutert und der Anwendungsbereich des Transplantationsge-
setzes bezüglich vermittlungspflichtiger Organe dargestellt werden. Danach 
werden die rechtlichen Voraussetzungen für die verschiedenen Formen einer 
Organspende genannt und es wird ein Überblick über die Anzahl der in den 
letzten Jahren gespendeten Organe gegeben. Die Bestandsaufnahme schließt 
mit der quantitativen Betrachtung des aktuellen Organmangels und einer Dar-
stellung der in diesem Zusammenhang diskutierten Gründe und Ursachen. Be-
züglich rechtspolitischer Lösungsansätze und Strategien zur Überwindung des 
Organmangels sei an dieser Stelle auf entsprechende Untersuchungen der letz-
ten Jahre verwiesen.2 Der organisationsrechtliche Ablauf des Organtransplanta-
tionsverfahrens nach dem TPG ist Gegenstand des nächsten Kapitels.

I. Organtransplantation

Der Begriff Transplantation leitet sich von dem lateinischen Verb transplantare 
(deutsch: verpflanzen) ab und bezeichnet die Übertragung von Zellen, Geweben 

1 Vgl. Middel/Scholz, in: Spickhoff, TPG, Vorb. Rn.  1.
2 So ausführlich Bader, Organmangel und Organverteilung, S.  9 ff.; ferner auch Schroth, 

in: Duttge/Dochow et al., Recht am Krankenbett, 1, 8 ff.
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und Organen zum Zwecke einer medizinischen Heilbehandlung.3 Das therapeu-
tische Ziel besteht darin, irreversibel geschädigte und funktionseingeschränkte 
Organe dauerhaft zu ersetzen.4

Die Geschichte der Transplantationsmedizin beginnt nach unserem heutigen 
Verständnis im Jahre 1900 mit der Entdeckung des AB0-Blutgruppensystems 
durch den Wiener Arzt Karl Landsteiner. Weiterere Meilensteine sind die erste 
Nierentransplantation bei einem Tier im Jahre 1906 durch den französischen 
Chirurgen Alexis Carrel sowie die erste Übertragung einer Augenhornhaut 
(Cornea) durch den österreichischen Arzt Eduard Zirn im Jahre 1905.5 Seitdem 
haben sich die Möglichkeiten der Transplantationsmedizin rasant fortentwi-
ckelt: Gefolgt von der ersten Nierenübertragung zwischen Zwillingsbrüdern in 
Boston durch den Arzt Joseph Murray im Jahre 19546 wurden in der Bundesre-
publik seit 19637 über 124.269 Organe8 transplantiert. Durch die Entdeckung 
des weitverzweigten Humanen Leukozytenantigen-Systems (HLA-System), 
dessen Gene die sog. Gewebsmerkmale codieren, und die Entwicklung des Im-
munsuppressivums Zyklosporin konnten Organübertragungen auch bei gene-
tisch divergierenden Spender-Empfänger-Konstellationen mit einer nunmehr 
deutlich geringeren Gefahr von lebensbedrohlichen immunologischen Absto-
ßungsreaktionen9 durchgeführt werden.10 Dadurch etablierte sich die Trans-
plantationsmedizin zu einer Behandlungsmethode, welche für viele Patienten 
mit irreversiblen Organerkrankungen die einzig verbleibende kurative Thera-
pieoption darstellt.11

Seit dem Jahr 1997 sind die wesentlichen juristischen Rahmenbedingungen 
einer Organverpflanzung im Transplantationsgesetz geregelt. Dieses umfasst 
die Voraussetzungen für die Lebend- und postmortale Organspende sowie die 

3 Ausführlicher zu der medizinischen Unterscheidung Borowy, Postmortale Organent-
nahme und zivilrechtliche Folgen, S.  29, insbesondere mit Bezügen zur Histokompatibilität 
im Rahmen allogener Organtransplantationen; Ulsenheimer, in: Laufs/Kern, Handbuch des 
Arztrechts, §  131 Rn.  1.

4 Lipp, in: Laufs/Katzenmeier/Lipp, Arztrecht, S.  168 Rn.  1.
5 Lipp, in: Laufs/Katzenmeier/Lipp, Arztrecht, S.  168 Rn.  1.
6 Durchgeführt von Joseph Murray in Boston 1954, der hierfür im Jahre 1990 mit dem 

Nobelpreis ausgezeichnet wurde, vgl. Söffker/Komm/Kluge, Med Klin Intensivmed Notfmed 
2014, 396, 396. Hierzu auch Junghanns, Verteilungsgerechtigkeit in der Transplantationsme-
dizin, S.  10; Lipp, in: Laufs/Katzenmeier/Lipp, Arztrecht, S.  168 Rn.  2.

7 Die erste Nierentransplantation zwischen Verwandten in Deutschland wurde 1963 
durch den Berliner Chirurgen Wilhelm Brosig am Klinikum Charlottenburg durchgeführt; 
vgl. Junghanns, Verteilungsgerechtigkeit in der Transplantationsmedizin, S.  10.

8 DSO, Jahresbericht 2015, S.  10.
9 Ausführlich hierzu Oduncu, in: Schroth/König/Gutmann/Oduncu, TPG, Einl. Rn.  34.
10 Söffker/Komm/Kluge, Med Klin Intensivmed Notfmed 2014, 396, 396.
11 Middel/Scholz, in: Spickhoff, Medizinrecht, TPG, Vorb. Rn.  1; Söffker/Komm/Kluge, 

Med Klin Intensivmed Notfmed 2014, 396, 396.


